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Vom 12.4.2010 
 

Informationen: 
Aufruf des Landesfeuerwehrverbandes „Helden gesucht “ 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen 
 
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung v om 09.04.2010 
 
Personenkonto : 23/ 9685 
Gemäß § 3 KAG MV vom 12.04.2005 i.V.m. § 122 Absatz 5 AO und § 10 Absatz 1, Satz 1, Nr. 1 
VwZG  
( Verwaltungszustellungsgesetz) wird die Grundsteuerabgabenbescheid vom 12.01.2007 an den 
Steuerpflichtigen 

- Frank Mingram, unbekannten Aufenthaltes, 
- letzte bekannte Anschrift: Rögenoort 9, 22397 Hamburg 

 
öffentlich zugestellt. 
Durch die öffentliche Zustellung wird die Widerspruchsfrist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. 
Der Gebührenbescheid 2009 vom 23.10.2009 kann von dem Zustellungsadressaten beim Amt 
Neubukow-Salzhaff, Panzower Landweg 1, 18233 Neubukow, innerhalb der Geschäftszeiten 
eingesehen werden. 
Neubukow, den 09.04.2010 
Mazewitsch 
Leitende Verwaltungsbeamtin 
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Amt für Landwirtschaft 
Bützow 
-Flurneuordnungsbehörde- 

Az: 20a/5433.3-2-51-0021 

 
 
Bodenordnungsverfahren: „Bastorf-Kägsdorf“ 

Gemeinde: Bastorf 

Landkreis: Bad Doberan  

Öffentliche Bekanntmachung 

Beschluss 
zur Änderung des Bodenordnungsgebietes 

Im Bodenordnungsverfahren „Bastorf-Kägsdorf“ , Landkreis Bad Doberan ergeht gemäß 
§ 8 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. März 1976 (BGBl. I S. 546) mit späteren Änderungen folgender Beschluss: 

I. 

Das Bodenordnungsgebiet wird durch Zuziehung der folgenden Flächen geändert:

Gemeinde  Gemarkung  Flur  Flurstücke  

Bastorf Bastorf 1 79/6 

Biendorf Wischuer 1 19/1, 20, 21, 23 

Biendorf Biendorf 1 212 

Gleichzeitig wird das Bodenordnungsgebiet durch Ausschluss der folgenden Flächen 
geändert: 

Gemeinde  Gemarkung  Flur  Flurstücke  

Bastorf Hohen Niendorf 1 50/3, 51/2 

Bastorf Bastorf 2 140 

Biendorf Wischuer 1 69/2, 71/2 
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Das Zuziehungsgebiet umfasst 5,7806 ha. Aus dem Bodenordnungsgebiet werden 28,8592 
ha ausgeschlossen. 
 
Das Verfahrensgebiet umfasst somit nunmehr 2.234,4029 ha. Das hinzugezogene bzw. 
ausgeschlossene Bodenordnungsgebiet ist auf der mit diesem Beschluss verbundenen 
Gebietskarte durch verschiedene Umrandung/Flächenfüllung gekennzeichnet. 
Die genaue Abgrenzung nach Flurstücken kann beim Amt für Landwirtschaft Bützow in 
einem Zeitraum von zwei Wochen, gerechnet vom ersten Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung, zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

II. 

Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der nachträglich zum Verfahren zugezogenen 
Flurstücke werden Teilnehmer der Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens: 

„Bastorf-Kägsdorf“ mit Sitz in Bastorf. 

Nebenbeteiligte sind die Genossenschaften, die Gemeinden, andere Körperschaften des 
öffentlichen Rechts, Wasser- und Bodenverbände und Inhaber von Rechten an 
Grundstücken im Verfahrensgebiet.  
Nebenbeteiligte sind des Weiteren Eigentümer von nicht zum Verfahrensgebiet gehörenden 
Grundstücken, die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des 
Bodenordnungsgebietes mitzuwirken haben. 

III. 

Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, die aber zur Teilnahme 
am Bodenordnungsverfahren berechtigen, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von 
3 Monaten - gerechnet vom ersten Tag der Bekanntmachung dieses Beschlusses -bei der 
Flurneuordnungsbehörde anzumelden. 

Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurneuordnungsbehörde innerhalb einer von dieser zu 
setzenden weiteren Frist nachzuweisen. 

Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, 
so kann die Flurneuordnungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen 
gelten lassen. 

Der Inhaber eines vorstehend bezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte dem gegenüber die 
Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

IV. 

Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des 
Bodenordnungsplanes dürfen ohne Zustimmung der Flurneuordnungsbehörde 

1. die Nutzungsarten der Grundstücke nicht verändert werden, soweit  es nicht zum 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehört, 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche Anlagen weder 
errichtet, wesentlich verändert noch beseitigt werden, 

3. Bäume, Sträucher, Gehölze und Ähnliches nicht beseitigt werden. 

Bei Zuwiderhandlungen können Maßnahmen zu 1. und 2. im Bodenordnungsverfahren 
unberücksichtigt bleiben. Die Flurneuordnungsbehörde kann den früheren Zustand 
wiederherstellen lassen. Im Falle der Ziffer 3 müssen Ersatzpflanzungen angeordnet werden 
(§ 34 FlurbG). 
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Ferner dürfen bis zur Ausführungsanordnung Holzeinschläge über den Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung hinaus nur mit Zustimmung der 
Flurneuordnungsbehörde vorgenommen werden, andernfalls sie die Wiederaufforstung 
anordnen kann (§ 85 Ziffer 5 und 6 FlurbG). Bei den zu treffenden Maßnahmen handelt die 
Flurneuordnungsbehörde im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde. 
Verstöße gegen die im § 34 Abs. 1 Nr. 2 und 3 und § 85 Nr.5 FlurbG genannten Tatbestände 
können als Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen geahndet werden (§ 154 FlurbG). 

V. 

Begründung (siehe Punktbezeichnung in der Gebietska rte) 

 Diese Zuziehung ist notwendig, da entlang der Leuchtturmzufahrt in Bastorf ein 
Wanderweg angelegt, ausgebaut und bei Bedarf eigentumsrechtlich geregelt werden 
soll. 

 Das Flurstück 140 stellt ein Wegeflurstück dar. Die Verfahrensgebietsgrenze wurde so 
festgelegt, dass das Flurstück außerhalb des zur regelnden Verfahrens liegt. Es wird 
daher ausgeschlossen. 

 Mit Beschluss vom 12.02.2008 erfolgte die Zuziehung der Flurstücke 50/1 und 51, Flur 
1, Gemarkung Hohen Niendorf sowie der Flurstücke 69 und 71, Flur 1, Gemarkung 
Wischuer. In Abhängigkeit der topografischen Gegebenheiten und des 
eigentumsrechtlichen Regelbedarfs erfolgte eine Sonderung der Flurstücke. Es 
entstanden 8 neue Flurstücke (50/2, 50/3, 51/1, 51/2, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2) 
Die Flurstücke die keinen Neuordnungsbedarf benötigen (50/3, 51/2, 69/2, 71/2) werden 
mit diesem Beschluss aus dem Verfahren ausgeschlossen. 

 Entlang der Landesstraße 122 ist eine Alleenpflanzung durch das Straßenbauamt 
Güstrow geplant. Im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens soll die 
Eigentumsregelung, durch Übertragung der Fläche an das Straßenbauamt erfolgen. Die 
weichenden Eigentümer erhalten eine Landabfindung. 

 Da nicht genügend Tauschfläche im Verfahrensgebiet zur Verfügung steht, erfolgt die 
Zuziehung des Flurstücks 212, Flur 1, Gemarkung Biendorf. 

 Im Bereich dieses Zuziehungsgebietes (Ortslage Wischuer) befinden sich 3 öffentliche 
Anlagen (Hauptstraße, Am Waldrand und die Verbindungsstraße), die teilweise über 
privaten Grundbesitz verlaufen. Hier sollen durch Zuziehung klare 
Eigentumsverhältnisse geschaffen werden. Der weichende Eigentümer wünscht eine 
Abfindung im Verfahrensgebiet. 
Darüber hinaus ist der notwendige Ausbau der Hauptstraße und der Verbindungsstraße 
geplant, der aber bis dato an den ungeklärten Eigentumsverhältnissen scheiterte. 

VI. 

Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen diesen Beschluss ist als Rechtsbehelf der Widerspruch gegeben. Der Widerspruch ist 
innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung 
beginnt, bei dem Amt für Landwirtschaft Bützow - Flurneuordnungsbehörde - Schloßplatz 6, 
18246 Bützow (Postanschrift: PF 1265, 18242 Bützow) schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen. 
Bützow, den 13. April 2010 
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Carinerland 
Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhangbebauten 

Ortsteils Danneborth sowie Satzung über die örtlich en Bauvorschriften 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Carinerland hat in ihrer Sitzung am 13.04.2010 die 
Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Danneborth, bestehend aus dem Lageplan einschließlich der Zeichenerklärung und den 
inhaltlichen Festsetzungen, sowie die Satzung über die örtlichen Bauvorschriften dazu 
beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. 
 
Die Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Danneborth sowie die Satzung über die örtlichen Bauvorschriften werden hiermit gemäß  
§ 34 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 10 Abs. 3 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414, einschließlich aller 
rechtsgültigen Änderungen) und § 86 Landesbauordnung (LBauO M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18.4.2006 (GVOBl. M-V S. 102, einschließlich aller rechtsgültigen 
Änderungen) bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Ablauf des Erscheinungstages dieser 
Bekanntmachung in Kraft. Jedermann kann die Satzung und die dazugehörige Begründung 
ab diesem Tage im Amtsgebäude des Amtes Neubukow-Salzhaff, Bauamt, Panzower 
Landweg 1, 18233 Neubukow, während der Dienstzeiten einsehen und Auskunft über den 
Inhalt verlangen. 
 
Unbeachtlich werden: 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,  

 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-über 
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts  
geltend gemacht worden sind.  
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch die Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils Danneborth und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.  

Etwaige Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) oder von aufgrund 
der KV M-V erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen der Satzung über die 
Klarstellung und Ergänzung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Danneborth sowie 
der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften sind nach § 5 Abs. 5 KV M-V in dem dort 
bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich die Verletzung ergeben soll, innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde Carinerland geltend 
gemacht worden sind.       

 
 
Anlage: Übersichtsplan 

Stand: 13.04.2010 
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Übersichtsplan:  
Geltungsbereich der Satzung über die Klarstellung und Ergänzung des  
im Zusammenhang bebauten Ortsteils Danneborth sowie der Satzung über  
die örtlichen Bauvorschriften 

 



8 
 

 
 

 
Jugendbeirat der Stadt Ostseebad Rerik 

 
Satzung 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg- Vorpommern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205) wird nach 
Beschlussfassung der Stadtvertretung der Stadt Ostseebad Rerik am 11.03.2010 folgende 
Satzung erlassen: 
 
Das Anliegen des Jugendbeirates besteht darin, die berechtigten Interessen und Belange 
der Jugendlichen zu wahren. 
 
Der Jugendbeirat soll dazu beitragen 
 
 - das Selbstbewusstsein junger Menschen zu stärken 
 - die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Jugend zu fördern 

- die Stadtvertretung und die Ausschüsse zu den Fragen der Jugendlichen zu beraten 
 
Der Jugendbeirat ist überparteilich, überkonfessionell und verbandsunabhängig. 
 

§ 1 Aufgaben und Organe 
 
(1) Die Stadt Ostseebad Rerik unterhält zur Wahrnehmung der besonderen Belange der 
Kinder und Jugendlichen bis zum 26. Lebensjahr in der Stadt Ostseebad Rerik einen 
Jugendbeirat. Der Jugendbeirat versteht sich als Bindeglied zur Stadtvertretung und den 
Ausschüssen der Stadtvertretung. 
 
(2) Die Organe des Jugendbeirates sind 

- der Jugendbeirat und 
- die/der Sprecherin/Sprecher des Jugendbeirates 

 
§ 2 Amtszeit 

 
(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Jugendbeirates beträgt 2 Jahre. Die Amtszeit beginnt 
jeweils am 01. März oder mit dem Tag der Neuwahl. 
 
(2) Die Mitglieder des Jugendbeirates müssen Einwohnerin oder Einwohner der Stadt 
Ostseebad Rerik sein, die das 14. Lebensjahr vollendet und das 26. Lebensjahr am Wahltag 
noch nicht überschritten haben. 
 

§ 3 Wahlversammlung 
 

(1) Zur Wahl der Mitglieder des Jugendbeirates wird eine Wahlversammlung einberufen. 
Hierzu werden mindestens vier Wochen vorher neben dem Jugendbeirat alle Vereine und 
sonstigen Organisationen sowie die Presse informiert. 
 
(2) Diese melden bis spätestens eine Woche vor der Versammlung ihre Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Jugendbeirat bei dem Bürgermeister. 
 
(3) Interessierte Jugendliche ohne Institutionsbindung melden ihre Kandidatur ebenfalls bis 
spätestens eine Woche vor der Jungbürgerversammlung dem Bürgermeister der Stadt 
Ostseebad Rerik. 
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(4) Die Wahlvorschläge und die Anmeldung der Vertreter bedürfen der Schriftform. 
 
(5) Jeder Verein oder Organisation hat eine Stimme. 
 
(6) Interessierte Jugendliche ohne Institutionsbindung können mit insgesamt 4 Stimmen 
vertreten werden. Diese sind der Wahlversammlung vor Beginn der Wahlversammlung 
bekannt zu geben. 
 

§ 4 Wahl 
 

(1) Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich bei der Wahlversammlung vor. Die Wahl 
des Jugendbeirates erfolgt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 
 
(2) Der Jugendbeirat besteht aus insgesamt 11 Mitgliedern einschließlich 2 Vertretern der 
Stadtvertretung. Neun Sitze entfallen auf die Jugendlichen. 
 
(3) Die von der Wahlversammlung gewählten Jugendlichen werden von der Stadtvertretung 
der Stadt Ostseebad Rerik bestätigt, ebenso die/der Jugendbeiratssprecherin/ 
Jugendbeiratssprecher. 
 
(4) Sind mehr Bewerber/innen als Sitze vorhanden, entscheidet die Wahl. Die nicht 
unmittelbar gewählten Bewerber/innen werden in der Reihenfolge der Stimmenzahl als 
Ersatzmitglieder festgehalten. 
 
(5) Fallen im Jugendbeirat gewählte Mitglieder auf Dauer aus, rücken Bewerber/innen 
entsprechend der Reihenfolge der Stimmenzahl nach. 
 

§ 5 Konstituierende Sitzung, Vorsitz 
 

(1) Der Jugendbeirat wird nach außen durch die/den Jugendbeiratssprecherin/ 
Jugendbeiratssprecher vertreten. 
 
(2) Die/der Jugendbeiratssprecherin/ Jugendbeiratssprecher und eine Stellvertretung werden 
vom Jugendbeirat in der konstituierenden Sitzung gewählt. 
 
(3) Die konstituierende Sitzung wird durch den Bürgermeister geleitet. 
 

§ 6 Entschädigung 
 

(1) Die Teilnahme  an den  Sitzungen  des Jugendbeirates  ist ehrenamtlich. 
Aufwandsentschädigungen werden nicht gezahlt. 
 
(2) Der/dem Jugendbeiratssprecherin/ Jugendbeiratssprecher wird eine 
Aufwandsentschädigung gezahlt. Die Höhe regelt die Hauptsatzung. 

 
§ 7 Geschäftsgang und Verfahren 

 
(1) Der Jugendbeirat kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 
(2) Die/der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen ein und leitet die Sitzungen. 
 
(3) Der Jugendbeirat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder geladen sind und die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 
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(4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Stimmenthaltung ist nicht möglich. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
 
(5) Der Jugendbeirat kann zu besonderen Themen Sachverständige der Stadt und/oder der 
Amtsverwaltung hinzuziehen. 
 
(6) Die Beschlüsse des Jugendbeirates werden von der/dem Vorsitzenden an die Gremien 
der Stadt Ostseebad Rerik weitergeleitet. 
 
(7) Soweit keine Regelungen in der Satzung oder der Geschäftsordnung getroffen sind 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen und/oder die Satzungen der Stadt Ostseebad Rerik. 
 

§ 8 Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Ostseebad Rerik, 12.04.2010 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Ostseebad Rerik 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) i.d.F. der Bekanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V 
S. 205) wird nach Beschlussfassung der Stadt Ostseebad Rerik vom 11.03.2010 und 
nach Anzeige beim Landrat des Landkreises Bad Doberan als untere 
Rechtsaufsichtsbehörde folgende Satzung erlassen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Hauptsatzung 

 
Die Hauptsatzung der Stadt Ostseebad Rerik vom 02.01.2008 wird wie folgt 
geändert: 
 
1.) § 8 wird neu eingefügt: 
 

„§ 8 Senioren- und Jugendbeirat 
 
(1) Die Stadt Ostseebad Rerik bildet einen Senioren- und einen Jugendbeirat. Das 
Nähere regelt die jeweilige Satzung.“ 
 
Die bisherigen §§ 8 – 10 verschieben sich entsprechend. 
 
2.) § 9 (neu) Abs. 9 wird neu eingefügt: 
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„(9) Der/die Jugendsprecher(in) erhält eine monatliche pauschalierte 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 17,00 Euro.“ 
 
Der bisherige Absatz 9 verschiebt sich entsprechend. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Stadt Ostseebad Rerik 
ausgefertigt am: 12.04.2010 
 

 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

Satzung 
über die Ordnung am Strand (Strandordnung) für das Gebiet der Stadt Ostseebad 

Rerik 
 
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M-
V S. 205) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 413) 
und § 44 Abs. 2 des Landesnaturschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
Oktober 2002 (GVOBl. M-V 2003 S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli  
2006 (GVOBl. M-V S. 560), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt 
Ostseebad Rerik am 11.03.2010 folgende Satzung erlassen:  
 

§1 
Geltungsbereich 

 
Die Strandordnung gilt für den gesamten Badestrand von Wustrow bis Meschendorf/Abzweig 
Kägsdorf (Graben). Zum Badestrand im Sinne dieser Satzung gehören auch die Seebrücke 
sowie die Dünen und Steilküsten.  
 

§2 
Strandzugänge 

 
Der Badestrand ist nur über die gekennzeichneten Zuwegungen zu betreten. Das Betreten der 
Dünenanlagen und der Abbruchkanten der Steilküste ist aus Küstenschutzgründen ganzjährig 
verboten.  
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Bezeichnung der Zugänge Besonderheiten 
 

Strandzufahrt Rettungsdienst; Versorgungsdienst 
westlich: FKK – Badestrand 
östlich: Textil- und FKK-Badestrand, Hundebadestrand und 
Leinenzwang 

Wustrower Hals Bewachter Badestrand,  
Textil- und FKK-Badestrand, 
westlich: Hundbadestrand und Leinzwang, Beach-Volleyball 

Strandkorb Bewachter Textilbadestrand, Strandkörbe, Rettungsturm 
Eric Bewachter Textilbadestrand,  

Veranstaltungsflächen 
Seebrücke Bewachter Textilbadestrand,  

Beach-Volleyball, Strandkörbe, 
östlich: Behindertenzugang, Lagerstellplatz für Tretboote und 
Fischereiboote  

Schmiedeberg Bewachter Textilbadestrand, Rettungsturm 
westlich: Strandkörbe 

Steilküste Bewachter Textilbadestrand, 
Rettungsturm (Hauptturm mit Bootsliegeplatz für 
Rettungsdienst) 
östlich: Beach-Volleyball, Trampolin und ähnliche Sportgeräte, 
Strandkörbe 

Schustertreppe Bewachter Badestrand, Rettungsturm 
westlich: Textilbadestrand, Beach-Volleyball, Strandkörbe 
östlich: FKK-Badestrand 

Liebesschlucht Unbewachter Badestrand 
westlich: FKK-Badestrand 
östlich: FKK- und Textilbadestrand, Hundebadestrand 

Teufelsschlucht Unbewachter Badestrand 
FKK- und Textilbadestrand, Hundebadestrand 

Zeltplatz Meschendorf Zugang über Zeltplatz nur für Zeltplatzgäste und 
Tauchsportschule, unbewachter Badestrand, Textil- und FKK-
Badestrand, Surfschneise, Tauchsportaktivitäten 
westlich: Zugang zum Hundebadestrand 

Ortsteil Meschendorf Unbewachter Badestrand, 
Textil- und FKK-Badestrand, Hundebadestrand, 
Surfmöglichkeiten 

 
§3 

Anwendungsbereich und Bewachung 
 
Die Vorschriften dieser Satzung finden Anwendung vom 1. April – 31. Oktober eines jeden 
Jahres. Die Bewachung des Badestrandes erfolgt in der Zeit vom 15. Mai -15. September. 
 

§4 
Aufenthalt am Badestrand 

 
Personen mit ansteckenden Krankheiten im Sinne des Bundesseuchengesetzes ist der 
Aufenthalt am Badestrand nicht gestattet.  



13 
 

 
 

 
 

§5 
Verhalten am Badestrand 

 
(1) Der Badestrand dient vor allem der Erholung. Jeder Strandbesucher hat sich so zu 
verhalten, dass andere nicht mehr als zumutbar und nach den Umständen unvermeidbar 
beeinträchtigt werden.  
 
(2) Insbesondere sind verboten:  
 
a) der Bau von Strandburgen mit mehr als 4 m Außendurchmesser und 50 cm Tiefe in 
weniger als 3 m Entfernung von der Steilküste und den Dünenschutzanlagen oder so nahe an 
der Wasserlinie, dass das Wandern hier behindert wird. Der Abstand zwischen den 
Strandburgen ist so zu bemessen, dass diese von Fußgängern ohne Schwierigkeiten passiert 
werden können,  
 
b) das Reiten, Radfahren, Schieben oder Abstellen von Fahrzeugen -außer Kinderwagen, 
Krankenfahr-und Rollstühlen,  
 
c) das Versammeln einer Vielzahl von Personen, wenn dadurch eine Belästigung anderer 
Strandbesucher eintritt,  
 
d) das Wegwerfen von Abfällen aller Art, außer in die dafür aufgestellten Behälter,  
 
e) das Entfachen eines offenen Feuers, sowie das Aufstellen und Benutzen von Grillanlagen 
jeglicher Art. Ausnahmen sind nach Genehmigung durch das Ordnungsamt über die 
Kurverwaltung und an den eingerichteten Feuerstellen im Bereich des Strandzuganges 
Teufelsschlucht möglich,  
 
f) das Entnehmen von brennbare Materialien aus natürlichen Ressourcen, Strandbefestigungs-
und Schutzanlagen sowie Strandzugängen,  
 
g) das Aufstellen von Zelten,  
 
h) das laute Betreiben von Radios oder sonstigen Tonübertragungsgeräten,  
 
i)  Spiele und sportliche Betätigungen außerhalb der Sportflächengemäß §2 dieser Satzung, 

soweit dadurch andere Strandbesucher unzumutbar beeinträchtigt werden, 
 
j) das Aufstellen von Strandmuscheln zwischen Strandkörben. 
 
 

§6 
Verhalten auf der Seebrücke 

 
(1) Jeder hat sich so zu verhalten, dass andere Besucher nicht gestört werden. Eltern haften für 
ihre Kinder.  
 
(2) Insbesondere sind auf der Seebrücke und ihren Aufgängen verboten:  
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a) das Radfahren  
b) das Abstellen von Fahrrädern und anderen Gegenständen  
c) Rettungsgeräte unbefugt zu entfernen, zu beschädigen  
oder missbräuchlich zu nutzen,  
d) das Be-und Entladen von Fischereifahrzeugen  
e) das Ausnehmen von Fischen  
f) beidseitig auf der Seebrücke die Angeln auszulegen  
g) die Beplankungen und Geländer zu beschädigen  
h) das Springen von der Brücke und das Baden im Umkreis von 50 m vom Brückenkopf.  
 
(3) In der Zeit vom 15.Mai – 15.September ist das Angeln von der Seebrücke nur von 21.00 -
5.00 Uhr gestattet.  
 
 

§7 
Hunde am Badestrand 

 
(1) Hunde dürfen am Badestrand nur in den gemäß §2 dafür gekennzeichneten Abschnitten 
mitgeführt werden.  
 
(2) Hundehalter müssen dafür sorgen, dass  
 
a) ihre Tiere nicht frei umherlaufen und andere Besucher belästigen  
b) Verunreinigungen durch die Hunde unverzüglich entsorgt werden  
c) Hunde auf den Strandzugängen, auf der Seebrücke und am Strand im Abschnitt 
Strandzufahrt bis Zugang Düne Wustrower Hals an der Leine geführt werden.  
 
(3) Ausgenommen davon sind Blinden-und Therapiehunde, Begleithunde von Behinderten 
sowie Diensthunde der Behörden, Hunde des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes, 
soweit der bestimmungsgemäße Einsatz dies erfordert.  
 
 

§8 
Wasserfahrzeuge und Surfgeräte am Badestrand 

 
(1) Wasserfahrzeuge dürfen nur innerhalb der von der Stadt eingerichteten Liegeplätze 
gelagert werden. Im Übrigen dürfen Wasserfahrzeuge aller Art am Badestrand weder gelagert 
noch angelandet werden, ausgenommen Einsatzboote der Rettungsdienste  
 
(2) Das Lagern von Surfgeräten sowie das Auf-und Abriggen ist außerhalb der für diese 
Zwecke gekennzeichneten Strandbereiche nicht gestattet.  
 
(3) Das Festmachen von Wasserfahrzeugen am Kopfende der Seebrücke ist ohne Dalben nicht 
gestattet, ausgenommen Einsatzboote der Rettungsdienste.  
 
 

§9 
Gewerbliche Betätigung und Reklame 

 
Das Benutzen des Badestrandes und des Strandgebietes zum Zwecke der gewerblichen 
Betätigung sowie zu Reklamezwecken, das Aufstellen, Ankleben, Anheften, Verteilen, 
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Umhertragen oder Umherfahren von Schildern, Plakaten oder plakatähnlichen Schriften, 
Zetteln oder Transparenten sowie das Aufstellen von Automaten jeglicher Art ist nicht 
gestattet. Ausnahmegenehmigungen können nur auf schriftlichen Antrag durch die 
Kurverwaltung der Stadt Ostseebad Rerik erteilt werden. 
 

§ 10 
Strandaufsicht 

 
(1) Den Anordnungen der zur Aufrechterhaltung der Ordnung am Strande eingesetzten 
Personen, die sich als solche auszuweisen haben, ist Folge zu leisten.  
 
(2) Wer den Anordnungen nicht folgt, kann vom Badestrand verwiesen werden.  
 

§ 11 
Ausnahmegenehmigungen 

 
Die Kurverwaltung der Stadt Ostseebad Rerik kann unter Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs Ausnahmen von den Vorschriften dieser Satzung erteilen, die auch mit Auflagen 
und Bedingungen verbunden sein können.  
 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die §§ 2, 4, 5 Abs. 2, 6 Abs. 2 und 3, 7 Abs. 1 und 2, 
8 und 9 der Satzung verstößt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1000,-Euro geahndet werden.  
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit dem Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 23.05.2005 einschließlich der Änderungssatzungen außer Kraft.  
Stadt Ostseebad Rerik, 
ausgefertigt am: 12.04.2010 

 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens-und Formvorschriften verstoßen wurde, 
können diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. Die Frist gilt 
nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs-oder Bekanntmachungsvorschriften.  
Stadt Ostseebad Rerik, 12.04.2010 

 
Wolfgang Gulbis  
Bürgermeister  
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Mecklenburg-Vorpommern sagt 112 x Danke an die Feuerwehr. 
 
Köpfe gesucht: Helden melden! 
 
Seit 2008 wirbt der Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern mit der Kampagne 
»Köpfe gesucht« um dringend benötigten Nachwuchs für die Freiwilligen Feuerwehren. In 
diesem Jahr wollen wir jedoch zusätzlich die öffentliche Aufmerksamkeit auf die bereits 
aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren richten. Kameradinnen und Kameraden, die 
sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. »Köpfe gesucht« meint dieses Jahr unsere 
ehrenamtlichen Helden des Alltags – nominiert und vorgeschlagen von Menschen, denen 
durch unsere Rettungskräfte geholfen werden konnte.  
 
Rettung, Brandschutz, Gefahrenabwehr oder freundliche Nachbarschaftshilfe: Schildern Sie 
uns Ihre persönlichen Erlebnisse. 
Welche Feuerwehrfrau, welcher Feuerwehrmann hat Ihnen in der Not geholfen? Wem 
möchten Sie danken? Oder über welchen unserer Helden möchten Sie einfach mal etwas 
Gutes loswerden? 
 
»112 Helden gesucht«  
 
Für die Aktion stehen relevante und kompetente Medienpartner an der Seite des 
Landesfeuerwehrverbandes. Überall in Mecklenburg-Vorpommern stehen die Lokalre-- 
daktionen bereit, Ihre Vorschläge aufzunehmen und über die Stars unter unseren Helden zu 
berichten. Wir recherchieren Ihre Nominierungen nach und geben Ihren Helfern und Rettern 
endlich ein Gesicht! 
Gerne können Sie auch unseren Radiopartner Antenne MV kontaktieren, der ebenfalls über 
Ihre Geschichte berichten und landesweit ausstrahlen wird.  
 
Ein weiterer Heldenmelder steht auf unserer Kampagnenwebsite WWW.KÖPFE-
GESUCHT.DE.   
Hier werden Sie außerdem fortlaufend über alle weiteren Nominierungen informiert.  
Am Ende der Aktion steht in diesem Jahr eine große Veranstaltung, in deren Rahmen die 
nominierten Kameradinnen und Kameraden öffentlich geehrt werden sollen. 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, nutzen Sie  die Gelegenheit! Machen Sie von unserem 
Heldenmelder regen Gebrauch. 
 
Helfen Sie uns!  
 
Schildern Sie uns persönlich Erlebtes und melden Sie heldenhafte Feuerwehreinsätze an 
unseren Heldenmelder oder unsere Medienpartner.  
Wir recherchieren für Sie und geben Ihren unbekannten Helfern und Rettern ein Gesicht! 
 
Die große Danksagungsaktion des Landesfeuerwehrverbandes M-V in Kooperation mit Radio 
Antenne M-V, Schweriner Volkszeitung, Ostseezeitung und Nordkurier mit Unterstützung 
des Innenministeriums M-V. 
 


